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bung nklange - christliches Denken Von ose Strzygowski.

(XV, 496 I 2302 Abb.) Heidelbergfänden, o geien das doch DUr verein-
Stellen un als 19306, Carl Winter. M 29.50zelte, unbeachtliche

Degenerationserscheinungen des klassı- uch das vorliegende uch gılt der
schen Römerrechts bewerten. Gegen Idee, der Strzygowskis anzCcCS Lebens-
diese Auffassung sind 1n jüngster eit werk gewidmet ist  4  d der ausschlaggeben-
verschiedene Stimmen laut geworden, den Bedeutung des en Nordens für
nıcht zuletzt 1n der katholischen die Entwicklung der europäisch-asıati-
Rechtsschule Italiens, die mit den ‚.Na- schen Kunst und Kultur. Es nötigt Be-
inen Contardo Ferrini, Salvatore Ricco- wunderung ab, mit weich vitaler ber-
bono, KEvarısto Carrusıi, [ Roberti, ZEUSUNg un Zähigkeit Strzygowski ur  44
Biondo Biondıiı un Eimilıo lbertarıo diese „seine Idee‘*‘‘ gearbeıtet hat Das
verknüpft ist.  4 Sıie untersuchten systema- sollten uch die anerkennen, dıe 1mMm üD-
tisch den Eintluß der Patristik auf das rıgen weder seine Lehre noch seine Me-
kaiserliche Recht un konnten, unter- thode bejahen können. Leider wiıird das
stützt VO den Interpolationsforschun- Ja urch die selbstbewußte un pole-
gen, einen kraftvollen Eıinfluß des Chri- mische Art des Vertfassers etwas -

auf die Ausbildung des späat- schwert. Die große Mehrheit der ach-
römischen Privatrechts feststellen. Da kollegen ist  — augenscheinlich der An-
durch die Rezeption des Corpus Iuris siıcht, daß durchschlagende Beweise nıcht
Civılıs das römische Recht 1ın Inhalt erbracht sind. Das aäßt auch für das
und Geist die Grundlage fast aller - nEUeEe Werk fü  hten, denn ist  x wieder
dernen Privatrechte geworden ist, un!: eın echter „Strzygowski“: großzügige
da ine einseitige Betonung des so  - Arbeitsweise, die den Blıck weiten
nannten klassıschen Rechts den Eın- un das Ganze ZU umsPannen sucht,
druck erweckte, als ob alles römische und unbedingter Eınsatz tür den Nor-
Recht notwendig individualistisch un den den Süden Nur wirken dıe
unsozıal un er l den sozijalen Schwächen diesmal vielleicht och star-
Schwierigkeiten uUunNnsSeIrer Tage mitschul- ker als SONST, weiıl der Vertfasser, w1ıe ja
dig se1 (vgl dı e Zeitschritt 125 der Titel schon ankündiıgt, 1C 1n die-
[1933] 379 £.), ist auch die Bedeutung Buche besonders stark weltanschau-
dieser Studie sofort ersichtlich: S1e wiıll lıch betätigt. Damit steht dann aller-
ıiıne Ehrenrettung des römischen Rech- dıngs die mehrfach hervorgehobene Eın-
tes darstellen, indem s1ie den eingeeng- schränkung auf das kunsthistorische Ge-

Blıick VO klassıschen auf das christ- biet als Quelle 1mM Widerspruch; denn
lich beeintlußte Recht lenkt, und iıne die Ergebnisse überschreiten entschie-
Ehrenrettung des Chrıistentums, indem den das, W as ine solche Methode her-
S1e dem geradezu kühnen Versuch nach- geben ann. Dabei verführt ıhn seine
geht, das römische Recht, diesen großen tief eingewurzelte Abneigung

„Kirche, Hof un: Bildung‘‘, die verab-Heiden, noch 1in seinen alten Tagen ZU
siudlichentauten. Daß die Kirche inr Werk nicht scheuungswürdigen Iräger

vollenden konnte, daß iıne spatere eıt Machtwiullens ach seiner Auffassung,
Al den glücklichen Anfängen nicht we1- Zl großartıgen Einseitigkeiten, Was

über Gotterlebnis un Gottesvorstellungterbaute, ann dem Christentum
nicht ZU  — Last legen. Das uch ist der Indogermanen vorge  en wird, ist
mit einer warmen Begeisterung geschrie- aum aus dem kunsthistorischen Ma-
ben, die den Verfasser manchmal be- terı1al, das ın sroßem Ausmaß erst FrucC.  e  k-

schließend geWONNEN werden muß, vAflügelte, daß weiter ausgreift, als die
nüchterne Wissenschafift gerade och g- belegen, Vielmehr scheıint c daß der
stattet. Einzelheiten können hier nıcht wesentliche Unterschied zwıischen einem

als persönlicher Geist gedachten Gottbehandelt werden. Jedenfalls verdient
un! dessen menschlicher Darstellungdas Werk, dem eın äahnliches gr  ber (T

stentum und Germanenrecht folgen soll, nıcht immer lar auseinandergehalten
WIrd. och erstaunlicher ist e  } S1IC.

Nsere all: Aufmerksamkeıt der Vertfasser unter „Entstehung der
Zeiger Seele 1m en Norde vorstellt. Diese

Spuren indogermanıschen lau- Art materialistischen Denkens sollte
doch als überwunden gelten. Von Chri-ens ın der bildendenyKunst.
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stenium : und Kirche zeigt dieses uch Naturoffenbarung als theologıa naturalıs,
ebenfalls derart oberflächliche V orstel- 1Ne sittliche Naturanlage als Grundlage
lungen, daß INa  3 ich iragt, ob denn der natürlichen Sittlichkeit, die natür-
die jahrelange Beschäftigung mit christ- liche Vernunft als Norm ur  L weltliche
lıcher Kunst nıiıcht eın vertiefteres Stu- Ordnungen, Das natürliche Sittengesetzdıum dieser Dıinge nötig gemacht hätte un die natürliche Gerechtigkeit dürfen
Sehr gut ist betont, daß gerade das freilich nıcht mıit einem rationalıstisch-
Christentum WAarT, das 1 der Gotik aufklärerischen und demokratisch-revo-
dem nordischen Menschen ZU  b Blüte lutionären Naturrechtsbegriff verwech-
seines innersten künstlerischen ollens selt werden, Ww1e S Haoll passıiert. Es
verhalf. Aber wird dabe1 übersehen,
daß dieses Christentum wesentlich kırch-

g1bt nach Luther eın  44 überpositives Recht
als Brunnquell des positiven echts, das

lich WäTlT, WwIie überhaupt Christentum alle Zeıiten un! Nationen umfaßt un! das
wesentlich kirchlich ist. Auch Dürer, durch die aristotelisch verstandene Ep1-der reinste Exponent ıindogermanischen kie gemildert wird. Natürlich ist vo  3
Glaubens nach Strzygowski, WAar eın höchstem Interesse, daß der 1ın den Ge-
kırchlicher Christ. Nur hat ben die danken des Nominalismus und Occamıis-
Kırche wenig m1t dem merkwürdigen
Machtgebilde tun, das 1in der Vor-

INUS gebildete Luther bezüglich des Na-
turrechts weıiıthin thomistisch denkt

stellung Stzygowskis dem indogermanı- Freilich ist ıch der Vertasser bewußt,schen Geiste wiıiderstreitet. Wir unier- daß be1 allem Eınklang doch auch tief-
lassen c auf gelegentliche Auställe des
Verfassers 117 einzelnen einzugehen, Die gehende Unterschiede zwischen uther

und der katholischen Tradition bestehenWahrheit hat das gewöhnlıich nıiıcht Naturrechtliche un! geoffenbarte Ord-tıg. Sie bedürtfte auch nıcht der Schwarz- nungen werden be1i Luther stark ausS-Weiß-Zeichnung, 1n der das Verhältnis einandergerissen, daß praktisch dochSuüd-Nord gegeben ist. Als Gesamteın- die Grundlage des thomistischen atur-
druck erg1ibt sıch, daß eın solches Werk, rechts verlassen und anderseits die
auch als Versuch, verirüht erscheint.
Das Gebiet ist riesengroß un: das Voraussetzung Konstruktion eines

rationalistischen Naturrechts gegeben
ZU Verfügung stehende Material relatiıv WAar. Meines Erachtens dürite aber dieklein, daß - keine genilalen ogen folgerichtige Durchführung des Natur-ber Sanze Erdteile un! n Jahrtau-
sende schlagen ann. Wiırd gar noch mit rechtsgedankens doch auch immanente

Schwierigkeiten für Luthers Lehre VOoalchen Bogen eın anzer Bau aufge- der Erbsünde un!: der Verderbnis destührt, dann faßt INan seiner Irag- Menschen 1n ıch tragen, daß VOoO hierfähigkeit schwerlich Vertrauen.
ırschbaum S. J. die Ablehnung des Naturrechts iın

der lutherischen Theologie sechr VOI-

ZUr rage des aturrechts be1i ständlıch ist.
artın Luther. Von Kranz X.Ar- Schuster S. J.
old 80 U, 1323 S5.) üunchen aatsgedanke und Relıgıons-
1637, Max er 6.80 des GroßBßen.pDolıtik Peters
Daß 1n der protestantischen Theologie Von obert Stupperich. 8

der Naturrechtsgedanke überwiıegend Ab- (110 5.) Königsberg 1936, Osteuropa-
lehnung gefunden hat, ist bekannt. Zu- Verlag. 5.80
letzt hat Holl Luther als Gegner und In dre1ı groben Kapiteln behandelt
Leugner natürlichen Rechts hingestellt. Dr Stupperich 1n urkundenmäßig wohl-
Demgegenüber unternımmt Arnold in begründeter Weise se1in "LThema Das
einer ehr gut disponierten Studie aus erste Kapiıtel g1bt ıne knappe Darstel-
den Quellen den Nachweıs, daß Luther lung des Verhältnisses VOo Staat und
keineswegs das Naturrecht verwirtft. Ich Kırche 1 russischen Miıttelalter. KEs
halte den Beweis für gyut gelungen. olg ıne Schilderung des Kampfes des

Haolls Staates mıiıt der alten Kırche ZU)  }Mißverständnis lıegt zumal
darın, daß Luthers Verwerfung natür- eit Peters des Großen. Die relıg1öse
lıcher Vernunft für die Heilsaufgabe Grundhaltung Peters, die i1ne durch die
gleichsetzt mit Leugnung des natürliıchen westliche Neuzeıt stark beeinflußte Va-
Rechts. Luther kennt ıne allgemeıne r]iante der altrussischen Frömmigkeıit


